
155 1. Abschnitt — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum §159

Die verfügende Person m uß nicht in  jedem  Fall m it der unm ittelbar 
getäuschten identisch sein, jedoch m uß der Getäuschte seine irrtüm liche 
Vorstellung dem  Verfügenden m itgeteilt, den Irrtu m  also dem V erfügen
den überm ittelt haben. Die V erfügung selbst m uß in jedem  Falle auf der 
Irreführung, die der T äter bew irkte, beruhen. Der V erfügende muß in 
gutem G lauben gehandelt haben. A ndernfalls w äre seine eigene strafrech t
liche V erantw ortlichkeit zu prüfen. Ob der V erfügende im  Innenverhältn is 
überhaup t berechtigt w ar, die betreffende Verfügung vorzunehm en, ist 
fü r die Tatbestandsm äßigkeit des Betrugs unerheblich; hinreichend ist, 
daß e r  die schädigende E inw irkung auf das sozialistische Vermögen in 
gutem  G lauben vornahm .

4. Die T at kann  nur vorsätzlich begangen w erden. Der Vorsatz muß 
sich auf alle objektiven M erkm ale erstrecken, und es m uß die

Zielstellung vorhanden sein, sich oder anderen einen rechtsw idrigen V er
m ögensvorteil zu verschaffen (vgl. OG N J 1964, S. 183 ff.).

Eine tatsächliche V erbesserung der Vermögenslage des Täters oder eines 
anderen braucht durch diese H andlung nicht eingetreten zu sein. Die H and
lung ist auch dann vollendet, w enn — bei Vorliegen der anderen o.g. M erk
m ale — die verfolgte Z ielstellung nicht verw irklicht w urde, also der beab
sichtigte V erm ögensvorteil nicht ein trat.

5. Ist die das sozialistische Eigentum  schädigende Verm ögensverfügung 
nicht auf die angeführten M erkm ale zurückzuführen, liegt kein Be

trug, sondern ggf. D iebstahl vor (vgl. OG N J 1966, S. 703).
Die bei einem  B ankinstitu t eingezahlten G elder w erden vom Zeitpunkt 

d e r E inzahlung an Eigentum  der Bank, und der K ontoinhaber hat einen 
zivilrechtlichen A nspruch gegen das B ankinstitut. Folglich w ird z. B. durch 
einen Scheckbetrug gegenüber der B ank nicht der K ontoinhaber, dessen 
Leistungsanspruch gegenüber dem B ankinstitu t bestehenbleibt, sondern 
die Bank, m ith in  also sozialistisches Eigentum  geschädigt (vgl. OG N J 1965,
5. 621 und K ellner, Zum A nspruch des Bankkunden gegen die B ank im 
Falle der Leistung an unberechtigte D ritte, N J 1965, S. 216).

Eine mögliche Schadensersatzforderung der Bank gegenüber dem K on
toinhaber, w enn dieser die Scheckbedingungen verle tzt hat, w ird dadurch 
nicht berührt.

Die gleiche Rechtslage besteht auch bei A ngriffen auf Beträge, die bei 
der Deutschen Post zum Zwecke der Ü berw eisung oder auf Sparkonto ein
gezahlt w erden (vgl. OG N J 1958, S. 754 und U rteil BG K arl-M arx-S tadt, 
N J 1959, S. 181).

6. Betrug in Tateinheit m it D iebstahl (zweite A lternative des § 158) 
ist gegeben, wenn z. B. ein Teilzahlungskredit zum Zwecke des so

fortigen W iederverkaufs des zu erw erbenden Gegenstandes in Anspruch 
genommen wird.

Es muß beachtet werden, ob zugleich eine U rkundenfälschung gern. 
§ 240 vorliegt, wenn die Täuschung zur D urchführung des Betruges m it ge
fälschten U nterlagen (Schecks, Kassenbücher, Quittungen und andere Be-


